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übermittelt.
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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Halina Wawzyniak,
Jens Petermann und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/1327 –

Bewertung der Roten Hilfe e. V. durch das Bundesamt für Verfassungsschutz

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Rote Hilfe e. V. ist laut ihrer Selbstdarstellung „eine Solidaritätsorgani-
sation, die politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt“. In ihrer
Satzung heißt es: „Die Rote Hilfe organisiert nach ihren Möglichkeiten die Soli-
darität für alle, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Weltanschauung, die
in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer politischen Betätigung ver-
folgt werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist z. B. das Eintreten für die
Ziele der ArbeiterInnenbewegung, der antifaschistische, antisexistische, antiras-
sistische, demokratische oder gewerkschaftliche Kampf und der Kampf gegen
die Kriegsgefahr.“ (www.rote-hilfe.de/ueber-uns/satzung).

Praktisch heißt das, dass die Rote Hilfe zusammen mit den Angeklagten einen
Prozess vorbereitet und seinen politischen Hintergrund der Öffentlichkeit be-
kannt macht. Dabei kann die Rote Hilfe auf ein breites Spektrum von Vertrau-
ensrechtsanwälten aus unterschiedlichen politischen Spektren zurückgreifen.
Durch Solidaritätsveranstaltungen, Spendensammlungen und Zuschüssen aus
Beitragsgeldern werden finanzielle Belastungen einzelner Angeklagter wie An-
walts- und Gerichtskosten von vielen gemeinsam getragen und im Falle hoher
Geldstrafen auch Unterstützung zum Lebensunterhalt gegeben. Darüber hinaus
organisiert die Rote Hilfe Informationsveranstaltungen zu Themen wie Rechts-
hilfe, staatlicher Repression und politischer Verfolgung im In- und Ausland
(www.rote-hilfe.de/ueber-uns).

Die Rote Hilfe engagiert sich zudem im Bündnis mit Bürgerrechtsorganisatio-
nen gegen die Verschärfung der Staatsschutzgesetze und den Abbau von
Grundrechten. Im Mai 2008 gehörte die Rote Hilfe gemeinsam mit den Par-
teien DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und FDP sowie
Bürgerrechts- und Menschenrechtsvereinigungen wie Amnesty International
und dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein zu den Unter-
stützern einer Demonstration gegen eine Verschärfung des Bayerischen Ver-
sammlungsgesetzes in München. Gemeinsam mit zahleichen Gewerkschafts-
gliederungen unterzeichnete die Rote Hilfe den von der Gewerkschaft ver.di
initiierten Aufruf „Verhindert das geplante Bayerische Versammlungsgesetz
(http://muenchen.verdi.de/aktive_gruppen/kampagne_rettet_die_grundrechte/
infomaterial/data/08_07_14_unterstuetzung-versammlungsfreiheit.pdf).

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Am 12. September 2009 gehörte die Rote Hilfe zu den Unterstützern der Berli-
ner Demonstration „Freiheit statt Angst“ gegen neue Überwachungsgesetze der
Bundesregierung. Der Aufruf zu dieser Demonstration wurde neben Gewerk-
schaften und Bürgerrechtsorganisationen auch von der FDP-Bundespartei, den
Jungen Liberalen, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Partei DIE LINKE.
mitgetragen (www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/304/153/).

In ihrer Mitgliedschaft vertritt die sich ausdrücklich als strömungsübergreifend
definierende Rote Hilfe ein breites Spektrum von außerparlamentarisch tätigen
Gruppierungen der politischen Linken bis zu Mitgliedern der Partei DIE
LINKE. und den Jusos. So riefen im Dezember 2007 rund 80 Mitglieder und
Funktionäre der Jusos ausdrücklich zum Beitritt in die Rote Hilfe auf.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz listet – ebenso wie mehrere Landesämter
für Verfassungsschutz – die Rote Hilfe unter „linksextremistische Bestrebungen
und Verdachtsfälle“ auf. Dabei werden Stellungnahmen der Organisation zitiert.
So heißt es in einer zitierten Beilage der Roten Hilfe zur Tageszeitung junge
Welt: „Die Rote Hilfe“: Ein Großteil der Arbeit, den die Rote Hilfe heute zu leis-
ten hat, ist nicht direkt mit Knast und Inhaftierung verbunden. Dennoch bleibt
die Solidarität mit Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugungen und
Aktivitäten im Gefängnis sitzen, ein zentrales Anliegen der Roten Hilfe: Knast
ist immer noch der augenfälligste Höhepunkt staatlicher Repression. Das Weg-
sperren politischer Menschen, der Versuch, sie aller Handlungsmöglichkeiten
zu berauben und aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu reißen – das
ist auch heute noch die letzte Konsequenz politischer Unterdrückung.“ (Inter-
netseite der „Roten Hilfe e. V.“, 27. Februar 2008, zit. nach: Bundesamt für Ver-
fassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 2008, S. 188).

Ebenfalls zitiert wird aus der Stellungnahme des Bundesvorstandes der Roten
Hilfe vom 21. Juli 2008 zum Entwurf für ein „Zehntes Gesetz zur Änderung des
Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung“, den die Rote
Hilfe auf Anfrage der Fraktion DIE LINKE. für eine Anhörung verfasste. Im
Verfassungsschutz wird dabei eine Kommentierung der Roten Hilfe zur geplan-
ten Regelung zur automatisierten Erfassung von KfZ-Kennzeichen zitiert: „Ge-
rade angesichts des ausufernden Ermittlungs- und Kriminalisierungseifers ge-
genüber linken oppositionellen Gruppen wäre mit dem neuen Gesetz der
massenhaften Aushebelung von Grundrechten Tür und Tor geöffnet.“ (Stellung-
nahme des Bundesvorstands der Roten Hilfe vom 21. Juli 2008, zit. nach: Bun-
desamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 2008, S. 189).

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Die Gefangenenhilfsorganisation „Rote Hilfe e. V.“ (RH) ist keine humanitäre,
auf die Resozialisierung von Straftätern ausgerichtete Solidaritätsorganisation.
Ihr Ziel ist es vielmehr, gewaltbereite „Linke“ in ihrem Kampf gegen die beste-
hende Ordnung zu stützen und zu stärken. Dabei identifiziert sich die RH nicht
nur mit der ideologischen Zielsetzung der linksextremistischen Straftäter, son-
dern auch mit deren Durchsetzung mittels Ausübung von Gewalt auch gegen
Personen.

1. Teilt die Bundesregierung weiterhin die im Bundesverfassungsschutzbericht
2008 enthaltene Einstufung der Roten Hilfe unter „linksextremistische Be-
strebungen und Verdachtsfälle“?

a) Wenn ja, auf welche tatsächlichen Anhaltspunkte stützt sich der Vorwurf
„linksextremistischer Bestrebungen“?

b) Wenn ja, welche tragenden Verfassungsgrundsätze werden durch diese
tatsächlichen Anhaltspunkte verletzt?

c) Wenn nein, welche neue Bewertung nimmt die Bundesregierung vor, und
auf welchen geänderten Sachverhalt stützt sich diese neue Einschätzung?
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Die Bundesregierung ist nach wie vor der Auffassung, dass die RH linksextre-
mistische, d. h. verfassungsfeindliche Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) verfolgt. Die RH beeinträchtigt in
unterschiedlicher Intensität die in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfas-
sungsgrundsätze.

So bekennt sich die RH ohne jede Einschränkung zu ihrer kommunistischen Tra-
dition und bildet bewusst und gewollt ein Sammelbecken für – wenn auch nicht
ausschließlich – Anhänger unterschiedlicher kommunistischer und anarchisti-
scher Theorieansätze und diese propagierender Vereinigungen und Personenzu-
sammenschlüsse. Die RH unterstützt Personen und Organisationen aus dem
„linken“ Spektrum, wenn und soweit sie im „gemeinschaftlichen Kampf“ gegen
die freiheitliche demokratische Grundordnung mit dem Gesetz in Konflikt gera-
ten sind. Voraussetzung für die Hilfe der RH ist unter anderem, dass der Betrof-
fene kein Unrechtsbewusstsein im Hinblick auf das von ihm begangene straf-
bare Handeln zeigt, sondern an der behaupteten Legitimität fest hält. Die Unter-
stützungsleistungen der RH umfassen neben finanzieller Hilfe auch die ideelle
Unterstützung der Täter, um diese in die Lage zu versetzen und psychisch zu er-
mutigen, den „Kampf“ gegen die bestehende Ordnung und deren angeblichen
„Repressionsapparat“ sowie „poltische Gegner“ auch weiterhin fortzusetzen.

Im Rahmen ihrer „Antirepressionsarbeit“ nutzt die RH jede Gelegenheit, das
deutsche Rechtssystem (Exekutive und Judikative) als Instrument der „politi-
schen Unterdrückung“ und der „Gesinnungsjustiz“ zu diskreditieren. In dem
Sinne stellt sie polizeiliches Handeln und gerichtliche Entscheidungen als will-
kürlich, grund- und menschenrechtswidrig oder als Aufhebung der Gewaltentei-
lung dar. Zugleich wertet sie die gegen die bestehende Ordnung gerichteten
strafbaren Handlungen als Ausdruck „demokratischen“ Widerstands. Dabei
scheut die RH selbst vor Solidarität mit inhaftierten terroristischen Gewalttätern,
insbesondere aus der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) nicht zurück und rela-
tiviert die von diesen begangenen Gewalttaten.

2. Inwieweit sieht die Bundesregierung die im Bundesverfassungsschutzbericht
2008 genannte Selbstdarstellung der Roten Hilfe als „parteiunabhängige,
strömungsübergreifende linke Schutz- und Solidaritätsorganisation“ mit ei-
nem Fokus auf das Aktionsfeld „Antirepression“ als „extremistisch“ oder
„verfassungsfeindlich“ an?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?

3. Welchen der in § 4 Absatz 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerf-
SchG) genannten Verfassungsgrundsätzen widerspricht die genannte Selbst-
darstellung der Roten Hilfe?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

4. Inwiefern stellt die genannte Selbstdarstellung der Roten Hilfe eine „gegen
die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes“ (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG)
gerichtete Bestrebung dar?

5. Inwiefern sieht die Bundesregierung den im Bundesverfassungsschutzbe-
richt 2008 benannten Arbeitsschwerpunkt der Roten Hilfe – „der politischen
und finanziellen Unterstützung von Angehörigen des ,linken‘ Spektrums,
wenn diese aus ,politischen Gründen‘ straffällig geworden oder von ,staat-
licher Repression‘ betroffen sind“ als „extremistisch“ oder „verfassungs-
feindlich“ an?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?
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6. Welchem der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widerspricht der in Frage 5 genannte Arbeitsschwerpunkt der Roten
Hilfe?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stütz die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

7. Inwiefern stellt der in Frage 5 genannte Arbeitsschwerpunkt der Roten
Hilfe eine „gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes“ (§ 3 Absatz 1
Nummer 1 BVerfSchG) gerichtete Bestrebung dar?

8. Inwiefern sieht die Bundesregierung in den im Bundesverfassungsschutz-
bericht 2008 benannten weiteren Aktivitäten der Roten Hilfe – „der Unter-
stützung von Demonstrationen, Organisation von Informations- und Dis-
kussionsveranstaltungen zu den Themen ,Rechtshilfe‘ oder ,staatliche
Repression‘ und der Herausgabe entsprechender Schriften“ als „extremis-
tisch“ oder „verfassungsfeindlich“ an?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?

9. Inwiefern richten sich die in Frage 8 genannte Aktivitäten der Roten Hilfe
„gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes“ (§ 3 Absatz 1 Nummer 1
BVerfSchG) gerichtete Bestrebung dar?

10. Welchen der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widersprechen die in Frage 8 genannten Aktivitäten der Roten Hilfe?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

11. Inwiefern sieht die Bundesregierung das im Bundesverfassungsschutzbe-
richt 2008 benannte Engagement der Roten Hilfe für eine Einstellung der
§-129a-Verfahren gegen Verdächtige der „militanten Kampagne“ gegen
das G8-Treffen 2007 in Heiligendamm als „extremistisch“ oder „verfas-
sungsfeindlich“ an?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?

12. Welchen der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widerspricht das oben genannte Engagement der Roten Hilfe für die
Einstellung der §-129a-Verfahren?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

13. Inwiefern stellt das oben genannte Engagement der Roten Hilfe für die Ein-
stellung der §-129a-Verfahren eine „gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes“ gerichtete Bestrebung dar (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG)?

14. Ist das Engagement für die Einstellung der §-129a-Verfahren nach Ansicht
der Bundesregierung generell „extremistisch“ oder „verfassungsfeindlich“
oder nur, weil es von der Roten Hilfe betrieben wird?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung (bitte je
Zitat einzeln darlegen)?

15. Inwieweit sieht die Bundesregierung die vom Bundesverfassungsschutz-
bericht 2008 genannten von der Roten Hilfe organisierten Informationsver-
anstaltungen zum Stuttgarter §-129b-Prozess gegen Türkeistämmige linke
Aktivisten und die Einschätzung dieses Verfahrens als „politischer Schau-
prozess“ als „extremistisch“ oder „verfassungsfeindlich“ an?

Wenn ja, welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?
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16. Welchen der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widersprechen die vom Bundesverfassungsschutzbericht 2008 ge-
nannten von der Roten Hilfe organisierten Informationsveranstaltungen
zum Stuttgarter §-129b-Prozess gegen Türkeistämmige linke Aktivisten?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

17. Inwiefern stellen die vom Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genann-
ten von der Roten Hilfe organisierten Informationsveranstaltungen zum
Stuttgarter §-129b-Prozess gegen Türkeistämmige linke Aktivisten eine
„gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes“ gerichtete Bestrebung dar
(§ 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG)?

18. Inwieweit sieht die Bundesregierung die im Bundesverfassungsschutzbe-
richt 2008 benannte Agitation der Roten Hilfe gegen die „repressive Ent-
wicklung“ in Deutschland als „extremistisch“ oder „verfassungsfeindlich“
an?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung?

19. Welchen der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widerspricht die vom Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genannte
Agitation gegen die „repressive Entwicklung“ in Deutschland?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

20. Inwiefern stellt das vom Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genannte
Agitieren der Roten Hilfe gegen die „repressive Entwicklung“ in Deutsch-
land eine „gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes“ gerichtete Bestre-
bung dar (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG)?

21. Ist die im Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genannte Agitation gegen
die „repressive Entwicklung“ in Deutschland nach Ansicht der Bundes-
regierung generell „extremistisch“ oder „verfassungsfeindlich“ oder nur,
weil sie von der Roten Hilfe betrieben wird?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung (bitte je Zi-
tat einzeln darlegen)?

22. Welchen der in § 4 Absatz 2 BVerfSchG genannten Verfassungsgrundsät-
zen widersprechen die im Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genann-
ten Zitate der Roten Hilfe (bitte für jedes Zitat einzeln darlegen)?

Auf welche Gesetze und/oder Gerichtsurteile stützt die Bundesregierung
ihre Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

23. Sind die im Bundesverfassungsschutzbericht 2008 zitierten Äußerungen
nach Ansicht der Bundesregierung generell „extremistisch“ oder „verfas-
sungsfeindlich“ oder nur, weil sie von der Roten Hilfe vorgebracht werden?

Welche Gesetze oder Gerichtsurteile stützen diese Auffassung (bitte je
Zitat einzeln darlegen)?

24. Inwiefern stellen die oben genannten Zitate der Roten Hilfe eine „gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes“ (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 BVerfSchG) ge-
richtete Bestrebung dar (bitte für jedes der beiden Zitate einzeln darlegen)?

Die Fragen 2 bis 24 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beant-
wortet:
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Für die Einschätzung einer Organisation als extremistisch kommt es auf die Ge-
samtschau aller dazu vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte an. Nicht ent-
scheidend ist hingegen, ob jede Aktivität und Äußerung für sich allein betrachtet
die Klassifizierung als extremistisch rechtfertigt. Eine Bewertung als extremis-
tisch ist auch dann statthaft, wenn die vorliegenden Anhaltspunkte lediglich
einen Teilbereich der Zielsetzungen, Äußerungen und Aktivitäten der Organi-
sation und ihrer Mitglieder betreffen. Auch bemisst sich die Bewertung der vor-
liegenden Anhaltspunkte nicht allein anhand der eigenen Darstellung seitens der
Organisation, sondern anhand des Gesamterscheinungsbildes wie es sich bei
vernünftiger Betrachtung darstellt. Im Hinblick auf die RH führt dies im Ergeb-
nis zu der Einschätzung, dass es sich hierbei um eine extremistische Organi-
sation handelt. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung und Antwort zu Frage 1
verwiesen.

25. Welches Gesetz und/oder welche Gerichtsurteile erlauben dem Verfas-
sungsschutz nach Ansicht der Bundesregierung, der Roten Hilfe die im
Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genannten Zitate öffentlich vorzu-
werfen und die Rote Hilfe mit Verweis auf solche Zitate als extremistisch
und verfassungsfeindlich zu bezeichnen (bitte für jedes Zitat einzeln dar-
legen)?

Die Berichtspflichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ergeben sich aus
§ 16 BVerfSchG. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung und Antwort zu Fra-
ge 1 verwiesen.

26. Sind im Bundesverfassungsschutzbericht 2008 genannten Zitate der Roten
Hilfe nach Ansicht der Bundesregierung durch das im Grundgesetz garan-
tierte Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt?

a) Wenn nein, warum nicht (bitte für jedes Zitat einzeln darlegen)?

b) Auf welche Gesetze und Gerichtsurteile stützt sich die Bundesregie-
rung bei dieser Auffassung (bitte genaue Fundstelle angeben)?

27. Wird die Bundesregierung sicherstellen, dass der Vorwurf der Verfassungs-
feindlichkeit der Roten Hilfe in Zukunft nicht mehr mit den oben genann-
ten oder vergleichbaren Zitaten begründet wird?

Wenn nein, warum nicht?

Die genannten Zitate sind nach Ansicht der Bundesregierung vom Schutzbe-
reich des Rechts auf freie Meinungsäußerung umfasst. Meinungen genießen den
Schutz des Artikels 5 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG), ohne dass es dabei auf
deren Begründetheit, Werthaltigkeit oder Richtigkeit ankäme. Geschützt sind
damit grundsätzlich auch extremistische Meinungen. Allerdings schließt das
Recht auf freie Meinungsäußerung aus Artikel 5 Absatz 1 GG nicht aus, dass
öffentliche Äußerungen von den Verfassungsschutzbehörden im Rahmen ihrer
gesetzlichen Aufgabenerfüllung auf extremistische Inhalte ausgewertet werden.

28. Inwieweit ist eine Mitgliedschaft oder Funktionärstätigkeit in der Roten
Hilfe mit einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst vereinbar?

Die Zugehörigkeit zu einer als links- oder rechtsextremistisch einzuschätzenden
Organisation und deren Unterstützung kann im Einzelfall für fehlende Verfas-
sungstreue und damit gegen eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst spre-
chen. Es kommt aber stets auf das gesamte Persönlichkeitsbild und auf die Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls an. Pauschale Aussagen zur Vereinbarkeit
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einer Mitgliedschaft in der RH und einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst lassen
sich insofern nicht treffen.

29. Wird es als Dienstvergehen gewertet, falls sich ein Beamter die vom Bun-
desverfassungsschutzbericht 2008 zitierten Meinungen der Roten Hilfe zu
eigen macht?

Wenn ja, mit welchen Konsequenzen?

Beamte begehen ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden
Pflichten verletzen. Außerhalb des Dienstes ist dieses nur dann ein Dienstverge-
hen, wenn die Pflichtverletzung nach den Umständen des Einzelfalls in beson-
derem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt oder das Ansehen
des Beamtentums bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen (vgl. § 77 Absatz 1 Bun-
desbeamtengesetz [BBG] und § 47 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz [BeamtStG]).

Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren
Erhaltung eintreten; bei politischer Betätigung haben sie die Mäßigung und Zu-
rückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit
und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben (§ 60 BBG, §§ 52
und 53 BeamtStG). Diese politische Treuepflicht gehört zu den Grundpflichten
der Beamten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind das
bloße Haben einer Überzeugung und bloße Mitteilungen hierüber keine Ver-
letzung der Treuepflicht. Ein Dienstvergehen liegt nur vor, wenn Beamte aus ih-
rer politischen Überzeugung Folgerungen für ihre Einstellung gegenüber der
verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, für die Art der
Erfüllung ihrer Dienstpflichten, für den Umgang mit ihren Mitarbeitern oder für
politische Aktivitäten im Sinne ihrer politischen Überzeugung ziehen (vgl.
BVerfGE 39, 334 [350 f.]). Ob ein Dienstvergehen vorliegt, muss gegebenen-
falls von den zuständigen Disziplinarbehörden und Gerichten unter Berücksich-
tigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls und des Persönlichkeits-
bildes des Beamten beurteilt werden.

30. Inwieweit sieht die Bundesregierung in der Mitgliedschaft oder Funktio-
närstätigkeit in der Roten Hilfe einen Hinderungsgrund für Auftritte der
betreffenden Personen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?

Die Entscheidungskriterien für den Auftritt bestimmter Personen im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen obliegen den Fernsehanstalten, die insoweit den Schutz
der Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 GG genießen und im Rahmen der
landesgesetzlichen Vorgaben eigenständig über Ausrichtung, Inhalt und Form
ihrer Sendungen bestimmen. Die Bundesregierung nimmt zu in diesem Zusam-
menhang ergangenen Entscheidungen der Fernsehanstalten keine Stellung.
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